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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Um zu verhindern, dass die seit dem 13. März 2020 vom Bundesrat verabschiedeten
Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, die sich direkt auf Artikel 185
Absatz 3 der Bundesverfassung stützen, welcher der Regierung das befristete Erlassen
von Verordnungen und Verfügungen als Reaktion auf schwere Störungen der
öffentlichen Ordnung erlaubt, nach sechs Monaten automatisch ausser Kraft treten,
unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die Rechtsgrundlagen
dieser Verordnungen. Seit April 2020 hatten die Bundeskanzlei und das EJPD dieses
dringliche Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie, kurz Covid-19-Gesetz,
erarbeitet. Dieses soll den Bundesrat dazu befähigen, auch künftig entsprechende
erforderliche Massnahmen weiterzuführen und anzupassen. 

Zwischen dem 19. Juni 2020 und dem 10. Juli 2020 wurde der Gesetzesentwurf in eine
verkürzte Vernehmlassung geschickt, in welcher über 1'000 Stellungnahmen eingingen.
Der Grossteil der Stellungnehmenden waren Privatpersonen, die der Vorlage
argwöhnisch gegenüberstanden. Bei den Kantonen stiess das Gesetz auf grössere
Zustimmung, wobei alle von ihnen Änderungsvorschläge oder Kommentare einbrachten.
14 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AI, SG, GR, TG und GE) sprachen sich
grundsätzlich für den Entwurf aus, da sie die Existenz einer rechtlichen Basis für das
Weiterverfolgen der durch den Bundesrat getroffenen Massnahmen als eine
Notwendigkeit erachteten. Weder eine ausdrückliche Zustimmung noch eine Ablehnung
erfuhr die Vorlage von Seiten weiterer elf Kantone (UR, ZG, BS, BL, AR, AG, TI, VD, VS, NE
und JU). Der Kanton Schwyz und die KdK sahen explizit von einer Stellungnahme ab.
Letztere wird ihre Meinung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt
einbringen. Bei den Parteien stiess der Gesetzesentwurf auf unterschiedlich grosse
Unterstützung. Während ihm die CVP und EVP bedingungslos zustimmten, knüpften die
GLP, die Grünen und die EDU ihre Zustimmung an Vorbehalte. Gegen die Vorlage in der
vorliegenden Form sprachen sich FDP.Liberale, SP und SVP aus. Die BDP, Ensemble à
Gauche, die Lega und die PdA verzichteten trotz Einladung auf eine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf. Von den 60 Organisationen, die am Vernehmlassungsverfahren
teilnahmen, unterstützten 27 das Vorhaben, 33 stimmten ihm zwar nicht explizit zu,
lehnten es aber auch nicht ausdrücklich ab – keine einzige stellte sich somit
ausdrücklich dagegen. 

Am 12. August 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Gesetzesentwurf,
nachdem er als Reaktion auf die Vernehmlassungsantworten einige Änderungen am
Vorentwurf vorgenommen hatte – namentlich die Aufnahme des «generellen und
verbindlichen Einbezug[s] der Kantone» und die vollständige Überarbeitung der
Bestimmungen zum Gesundheitswesen, dem Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutz sowie dem Kulturbereich. Der Gesetzesentwurf besteht insgesamt
aus 14 Artikeln, welche die Befugnisse der Landesregierung im Umgang mit der Covid-
19-Epidemie insbesondere bezüglich der Eindämmung der Auswirkungen auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Behörden festlegen. Er betrifft überdies auch den
Ausländerinnen-, Ausländer- und Asylbereich, die Entschädigung bei Erwerbsausfall,
die Arbeitslosenversicherung sowie «justizielle, verfahrensrechtliche,
gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen». Zudem wurde
vorgesehen, dass das Gesetz lediglich bis Ende 2021, anstatt wie ursprünglich geplant
bis Ende 2022, befristet werden soll. Für Bestimmungen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung wurde jedoch eine Befristung bis Ende 2022 festgehalten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 2

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

In grösserer Bedrängnis befinden sich unzweifelhaft die sprachlichen Minderheiten im
Südosten des Landes. Eine Verbesserung ihrer Situation bringt das neue Bundesgesetz
über Beiträge an die Kantone Graubünden und Tessin zur Förderung ihrer Kultur und
Sprache, das nun auch vom Nationalrat angenommen wurde. Die Vorlage bildete
eigentlich einen Bestandteil der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (BRG
81.065), wurde jedoch wegen des Auslaufens der bisherigen Sofortmassnahmen aus
Sondermitteln vorgezogen. Sie konnte auf den 1. Januar 1984 in Kraft gesetzt werden,
nachdem auch der Bündner Grosse Rat die Voraussetzungen in Form von zusätzlichen
kantonalen Beiträgen erfüllt hatte. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.07.1983
CHRISTIAN MOSER

Aus rechtlichen Gründen und um den Sprachfrieden nicht zu gefährden, will die
Bündner Regierung keine Konsultativabstimmung für oder gegen das Rumantsch
grischun oder die "Quotidiana" durchführen, wie dies ein im Vorjahr eingereichter
parlamentarischer Vorstoss gefordert hatte. Um aber den Volkswillen zu diesen beiden
heiklen Themen zu erkunden, erachtet die Kantonsregierung die Durchführung einer
nach wissenschaftlichen Methoden angelegten Meinungsumfrage als sinnvoll. Die
Bündner Exekutive verhehlte allerdings nicht, dass sie dem Projekt einer romanischen
Tageszeitung nach wie vor skeptisch gegenübersteht, umso mehr als die Bündner
Zeitungsverleger sich nach einer Denkpause erneut vehement gegen eine
Zusammenarbeit mit der Lia Rumantscha aussprachen. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.03.1991
MARIANNE BENTELI

Nach dem Ständerat genehmigte auch der Nationalrat diskussionslos und einstimmig
einen Teuerungsausgleich von 25% auf den Bundesbeiträgen zur Förderung der Kultur
und Sprache der Kantone Graubünden und Tessin. Die Erhöhung der Subvention
wurde als Überbrückungsmassnahme verstanden, bis der revidierte Sprachenartikel
eine gezieltere und verstärkte Förderung ermöglichen wird. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI
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In Bern konnte Ende November nach längerem finanzierungsbedingtem Tauziehen die
Gründung der "Maison latine" bekanntgegeben werden. Diese neue Begegnungsstätte
zwischen deutscher und lateinischer Kultur wird getragen von einer Stiftung mit der
Burgergemeinde Bern als Initiatorin, sowie von der Einwohnergemeinde Bern, den
Kantonen Aargau, Freiburg, Graubünden, Solothurn, Tessin, Waadt und Wallis sowie den
Organisationen Helvetia Latina, Pro Grigioni Italiani, Lia Rumantscha, Pro Ticino, Neue
Helvetische Gesellschaft, Anciens Helvétiens Vaudois und der Vereinigung der Kader
des Bundes als Mitstifter. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.1992
MARIANNE BENTELI

Als erste Bündner Talschaft bekannte sich das Val Müstair formell zum
Territorialitätsprinzip und erklärte sich definitiv und ausschliesslich zur
rätoromanischen Sprachregion. Das Unterengadin scheint ebenfalls auf dem Weg, ein
allerdings etwas abgeschwächtes Territorialitätsprinzip einführen zu wollen. Hier soll
gemäss einer Vernehmlassung unter den betroffenen Gemeinden das Rätoromanische
für alle kommunalen und regionalen Verwaltungen, nicht aber für die Gerichte gelten. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.07.1995
MARIANNE BENTELI

Angesichts der überaus neutralen Formulierung des neuen Sprachenartikels, der auf die
beiden Reizworte «Sprachenfreiheit» und «Territorialitätsprinzip» schliesslich
verzichtet hatte, ergab sich im Vorfeld der Abstimmung keine nennenswerte
Opposition. Einzig die Delegierten der FP meinten, es sei unnötig, für die
rätoromanische Sprache Bundesgelder einzusetzen; dies sei allein Sache des Kantons
Graubünden. Die SD ihrerseits vermissten im neuen Sprachenartikel die klare
Festschreibung des Territorialitätsprinzips. Alle anderen Parteien gaben - mit
Ausnahme einiger weniger Kantonalsektionen - klar die Ja-Parole aus. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.02.1996
MARIANNE BENTELI

Die Vorsteherin des federführenden EDI, Bundesrätin Dreifuss, eröffnete Mitte Januar
die Abstimmungskampagne für den von den eidgenössischen Räten nach langem Hin
und Her in der Herbstsession des Vorjahres verabschiedeten revidierten
Sprachenartikel der Bundesverfassung (Art. 116 BV). Als Kernpunkte der Vorlage nannte
sie das explizite Bekenntnis zu den vier Landessprachen, die Förderung von
Verständigung und Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften, die Pflicht des
Bundes zur Unterstützung der Kantone Graubünden und Tessin bei der Spracherhaltung
sowie die Aufwertung des Rätoromanischen zur Teilamtssprache. Zur konkreten
Umsetzung des revidierten Verfassungsartikels stellte Dreifuss ein Amtssprachen- und
ein Verständigungsgesetz in Aussicht, welche noch in der laufenden Legislatur dem
Parlament vorgelegt werden sollen.

Abstimmung vom 10. März 1996

Beteiligung: 30.0% 
Ja: 1'052'052 (76.2%)/20 6/2 Stände
Nein: 329'153 (23.8%)/0 Stände

Parolen:
- Ja: FDP (1*), CVP, SVP (2*), SP, GP, LP (1*), LdU, EVP, PdA, EDU; SGB, SGV,
Redressement national; Lia Rumantscha, Pro Grigioni Italiani, Walservereinigung
Graubündens.
- Nein: FP (1*), SD (SD*), KVP.
- Stimmfreigabe: Lega 

*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.03.1996
MARIANNE BENTELI

In Graubünden soll gemäss einem Vorschlag der Kantonsregierung auch in den
deutschsprachigen Primarschulen der Unterricht in einer im Kanton gesprochenen
Zweitsprache (Italienisch oder Romanisch) als Obligatorium eingeführt werden. Bisher
war eine Fremdsprache (Deutsch) im dreisprachigen Kanton einzig für Unterschüler
romanischer oder italienischer Muttersprache Pflichtfach. Der Bündner Grosse Rat
stimmte diesem Konzept zu, so dass es im Schuljahr 1999/2000 erstmals zur
Anwendung gelangen wird. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.10.1996
MARIANNE BENTELI
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Ende Jahr verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft über die Ratifizierung der
europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen, wie sie 1992 vom
Europarat verabschiedet und 1993 von der Schweiz unterzeichnet worden war. Seit der
Annahme des neuen Sprachenartikels in der Bundesverfassung und dem Inkrafttreten
der revidierten gesetzlichen Grundlage für die Ausrichtung finanzieller Beiträge an die
Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung ihrer rätoromanischen
und italienischen Sprache erfüllt die Schweiz alle Anforderungen der Charta. Diese ist
weder von Personen noch Institutionen direkt anwendbar und hat keine finanziellen
Auswirkungen. Sie gilt für Regional- und Minderheitensprachen, jedoch nicht für
sprachliche Minderheiten. So können sich zum Beispiel spanische oder jugoslawische
Volksgruppen in der Schweiz nicht auf die Charta berufen. Hingegen ist es möglich,
nicht territorial gebundene, aber im Lande verwurzelte Sprachen, wie das Jiddische
und die Zigeunersprachen, zu schützen. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.11.1996
MARIANNE BENTELI

Italienisch wird für die deutschsprachigen Bündner Schülerinnen und Schüler ab dem
Schuljahr 1999/2000 zur obligatorischen Frühfremdsprache (ab der 4. Klasse). Diesen
Entscheid fällte das Stimmvolk mit einer satten Zweidrittelsmehrheit. Anstelle des
Italienischen können die Gemeinden auch das Rätoromanische für obligatorisch
erklären. In Genf wird ab dem Schuljahr 1998/1999 neben Deutsch auch Italienisch als
erste Fremdsprache angeboten. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.11.1997
MARIANNE BENTELI

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,
dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom
Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Der Voranschlag 1999 des Bundesrates sah vor, auch die Beiträge des Bundes an die
Förderung von Kultur und Sprache im Kanton Graubünden der dreiprozentigen
Kreditsperre zu unterstellen. Obgleich Bundesrat Villiger aus Gründen der Konsequenz
darum bat, bei aller Sympathie für die Anliegen der rätoromanischen Bevölkerung hier
keine Ausnahme zu machen, beschloss der Nationalrat dennoch – wenn auch nur knapp
mit 76 zu 70 Stimmen – die Subvention nicht zu kürzen. Im Ständerat setzte sich der
Bündner Maissen (cvp) vorerst vergebens für die Belange seines Kantons ein. Mit 17 zu 13
Stimmen wurde sein Antrag auf Ausrichtung der vollen Summe abgelehnt. Als dann der
Nationalrat aber mit der deutlichen Mehrheit von 88 zu 38 Stimmen an seinem ersten
Entscheid festhielt, schwenkte auch die kleine Kammer ein. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Rund zwei Jahre nach der Ankündigung der Somedia AG, die rätoromanische
Tageszeitung «La Quotidiana» nicht mehr mitfinanzieren zu wollen, und der damit
aufgeworfenen Frage um die Zukunft der romanischen Medienlandschaft im
Allgemeinen stellten Vertreterinnen und Vertreter der romanischen Medien im Frühjahr
2019 ein neues Medienkonzept vor, von dem sie sich eine Entlastung der Situation
erhofften. Im Rahmen des Projektes «Medias rumantschas 2019» wollten öffentliche
und private rätoromanische Medien ab Anfang 2020 zusammenspannen und täglich ein
Medienangebot in der vierten Landessprache bereitstellen. Auf den Weg gebracht
wurde das Konzept unter der Leitung der Lia Rumantscha. Mit von der Partie waren die
Zeitungen «Engadiner Post/Posta Ladina», «La Quotidiana» und «La Pagina da
Surmeir», die SRG-Tochter Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), die Somedia AG
sowie die ehemalige Agentura da Novitads Rumantscha (ANR). Letztere war im Rahmen
der Neukonzeption in die unabhängige Stiftung «Fundaziun da medias rumantschas»
(FMR) überführt worden, welche sich in einem wesentlichen Punkt von ihrer
Vorgängerin unterschied: Vertreterinnen und Vertreter von Medienhäusern mit
Leistungsvereinbarungen erhielten keinen Einsitz mehr in den FMR-Stiftungsrat,
sondern sollten ihre Anliegen an einen der FMR beigeordneten Konsultationsrat
richten. Während der Kernauftrag der FMR in der Sicherstellung der medialen
Versorgung der rätoromanischen Bevölkerung in Textform lag, sollte RTR in erster Linie
Nachrichten und Aktualitäten beisteuern. Derweil investiere Somedia in den Vertrieb,
die Verbreitung und das Marketing, wie Somedia-Geschäftsführer Silvio Lebrument
gegenüber den Medien erläuterte.
Das von der FMR und RTR in allen fünf Idiomen und auf Rumantsch Grischun
produzierte Textangebot soll allen beteiligten Partnern kostenlos und zur
gleichberechtigten Verwendung auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden.
Damit dieser erweiterte Auftrag erfüllt werden kann, genehmigte die Bündner
Regierung im Dezember 2019 die neue Leistungsvereinbarung mit der FMR, welche die
bestehende Vereinbarung mit ANR für die Legislaturperiode 2017–2020 ersetzt. Neu
werden ab 2020 die jährlichen Bundes- und Kantonsbeiträge an die Stiftung um je CHF
300'000 erhöht. Für das Jahr 2020 erhält die FMR folglich CHF 745'000 an
Kantonsbeiträgen und rund CHF 1 Mio. an Bundesbeiträgen. 15
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Im Sommer 2019 lag das Augenmerk der sprachaffinen Schweizerinnen und Schweizer
auf der Region Maloja im Kanton Graubünden. Zwischen dem 1. und 18. August fanden
dort, in der Gemeinde Zuoz, im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums der Lia Rumantscha
Kultur- und Sprachfestivitäten für Gross und Klein statt. Das rund dreiwöchige
Grossereignis war mit gut CHF 1 Mio. budgetiert und durch den Kanton Graubünden,
Bundesbeiträge, Sponsoren sowie Solidaritätsbeiträge diverser anderer Kantone
finanziert worden. Zwischen der offiziellen Eröffnung am 2. August und dem
Hauptfestakt am 17. August wurden an unterschiedlichen Daten Thementage gestaltet,
die sich mit alltäglichen und politisch relevanten Belangen des Bergkantons und seiner
Sprachvielfalt auseinandersetzten. So gab es abwechslungsreiche Anlässe zur Familie,
zur Sprachpolitik, zu Minoritäten, zur Dreisprachigkeit des Kantons oder zum
Romanisch in der Schule und der Literatur. Es sollte ein Fest für alle sein, war doch die
ganze Schweiz mit dem Ziel eingeladen worden, aufzuzeigen, dass die Schweiz etwas
verlieren würde, «wenn es das Romanische nicht mehr gäbe», wie Johannes Flury (fdp,
GR), Präsident der Lia Rumantscha, zu bedenken gab. Das Highlight des Jubiläums
stellte sicherlich das im vom Architekten Men Duro Arquint temporär konstruierten
Theaterhaus mehrfach aufgeführte Theaterstück «Tredeschin Retg» dar, das aufgrund
des Grossandrangs gar um zwei zusätzliche Vorführungen ergänzt werden musste. Des
Bündners liebstes Märchen erzählt die Geschichte von Tredeschin, der als 13. Kind einer
Bünder Familie das Licht der Welt erblickt und sich irgendwann aufmacht, die Welt zu
entdecken und nach seinem Glück zu suchen. Dabei bewegt er sich stets im
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Spannungsfeld zwischen der kleinen Heimat und der grossen Welt, wodurch die Suche
nach dem eigenen Glück zu einer Suche nach der eigenen Identität wird. Das speziell
für die Bühne adaptiere Kindermärchen könnte als sinnbildlich für den vom
Medienverantwortlichen der Lia Rumantscha, Andreas Gabriel, als «hochpolitisch»
bezeichneten Charakter des Festivals betrachtet werden. Das Programm wurde
grundsätzlich auf Romanisch durchgeführt, war jedoch auch in anderen Sprachen
verfolgbar. So wurde das Theaterstück auf Deutsch und Italienisch übertitelt, also genau
das, was Gabriel und andere «in umgekehrten Vorzeichen auch von den grösseren
Sprachgemeinschaften erwarten würden, damit wir das Romanische im Alltag und in
den politischen Diskussionen nicht aufgeben müssen.»

Gegründet wurde die Lia Rumantscha am 26. Oktober 1919 als Dachorganisation aller
romanischen Sprach- und Kulturvereine. Sie hat ihren Hauptsitz in Chur. Die zentrale
Figur der Entstehungsgeschichte war Giachen Conrad, ein Churer Postinspektor, der im
April 1919 unter dem Titel «Kassandrastimmen vom Hinterrhein» einen Aufruf in der
damaligen «Neuen Bündner Zeitung» startete. In seinem Kassandraruf verglich er das
Romanische mit einem «Ertrinkenden», das durch den zunehmenden Tourismus
Gefahr laufe zu «verdeutschen». Mit den Bahntunneln öffne man nun die «natürlichen
Dämme gegen die fremde Flut» und grabe «alle Wälle ab, hinter welchen die kränkelnde
Pflanze des Erbes unserer Väter noch etwas Schutz vor dem Nordwind fand.» Es gelte
nun, eine «Phalanx» gegen diese Gefahr zu bilden, wie die «Südostschweiz am
Wochenende» den Churer zitierte. Tatsächlich verfehlte der Weckruf seine Wirkung
nicht, wurde doch auf Anregung der «Uniun rumantscha da Schons» die Bitte um eine
Konferenz aller romanischen Sprachvereine von der «Societad Retorumantscha»
gutgeheissen, sodass bereits im Juli 1919 eine Kommission mit der Ausarbeitung der
Statuten und Satzungen der postulierten Dachorganisation beauftragt wurde. Am 26.
Oktober 1919 fand schliesslich die Gründungsversammlung statt, an der Conrad zum
ersten Präsidenten der Lia Rumantscha gewählt wurde. So kurzweilig sich die
Entstehungsgeschichte auch lesen mag, so lässt sich dennoch nicht verleugnen, dass es
sich hierbei um einen wahren Kraftakt handelte, wie der Romanist Rico Franc Valär zu
berichten wusste: Es bestanden bedeutende idiomatische und konfessionelle
Differenzen zwischen den verschiedenen Tälern, sodass ein gesamträtoromanisches
Bewusstsein nie wirklich aufkommen konnte. Zudem musste die Dachorganisation
bereits kurz nach ihrer Gründung eine bedeutende Bewährungsprobe überstehen: die
Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel zur Existenzsicherung. Sowohl der
Kanton Graubünden als auch der Bund zeigten sich zunächst nicht sonderlich
begeistert von den «sprachpolitischen Unruhestiftern», hatten dann aber doch ein
Einsehen.

Heute hat die Dachorganisation indes mit weitaus grösseren Problemen zu kämpfen:
Der vor 100 Jahren ausgesandte Kassandraruf scheint in der Gegenwart angekommen zu
sein. Das Romanische ist je länger, je mehr vom Aussterben bedroht; Erhebungen
zufolge beherrschen zwischenzeitlich noch rund 60'000 bis 80'000 Personen die
Sprache. Johannes Flury sieht das Hauptproblem in der Auswanderung aus den Tälern,
zieht aber auch den Kanton Graubünden in die Verantwortung. Als
Hauptverantwortlicher für die Erhaltung und Förderung der Sprache nehme dieser
seine Verantwortung nur zögerlich wahr; Lehrmittel seien mangelhaft und es würden zu
wenige romanischsprachige Lehrpersonen ausgebildet. Zudem sei in der
Kantonsverwaltung ein zu geringes Bewusstsein für die Mehrsprachigkeit vorhanden.
Der Kanton weist diese Vorwürfe von sich. Im Rahmen seiner dreitägigen
Nationalfeiertagsreise fand sich auch Aussenminister Ignazio Cassis in Zuoz ein, wo er
sich als offizieller Vertreter des Bundesrates in allen fünf Idiomen (Sursilvan, Sutsilvan,
Surmiran, Puter, Vallader) für die Einladung bedankte und aufmunternde Worte an die
Bevölkerung richtete: «Lassen Sie sich nicht entmutigen [...]. Die Schweiz braucht das
Rumantsch.» Weiter kündigte er an, dass der Bund ab 2020 rätoromanische
Sprachkurse für Kinder und Jugendliche ausserhalb des angestammten
rätoromanischen Sprachgebiets unterstützen werde, und brachte auch die Idee einer
rätoromanischen Woche, einer «emna da la lingua rumantscha» ein – in Anlehnung an
die Anlässe, die die italienische und französische Sprache und Kultur in den Fokus
setzen. Gemäss Johannes Flury wird es das Romanische auch in 100 Jahren noch
geben, die Frage sei lediglich, in welchem Zustand es dann sein werde. Die Solidarität
der übrigen Schweiz für die Sprache habe man aber bereits seit der Gründung immer
gespürt: «Die Schweiz ist für uns im Jahr 1938 eingestanden, aber auch heute. Alle,
wirklich alle Kantone haben sich an unserem Fest beteiligt.»

Was hingegen im Rahmen der Feierlichkeiten bewusst ausgespart wurde, war das
«Rumantsch Grischun», da der Präsident der Dachorganisation um den «fragilen
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Sprachfrieden» fürchtete. Die Schriftsprache wurde 1982 auf Initiative der Lia
Rumantscha vom Zürcher Linguisten Heinrich Schmid quasi ab dem Reissbrett
entwickelt und war als Rettung des Rätoromanischen angedacht gewesen. Über die
Jahre gesehen wurde die vielbesagte Rettung jedoch immer mehr zum Zankapfel und
die Idee, eine Brücke von der Standardsprache zu den bestehenden fünf Idiomen zu
schlagen, gilt bereits jetzt als gescheitert. Tatsächlich hat der Widerstand gegen das
Rumantsch Grischun in den letzten Jahren stark zugenommen; dieses wird besonders
im schulischen Kontext abgelehnt, weshalb es nicht verwundert, dass auch aktuell
wieder in zwei Oberhalbsteiner Gemeinden (Lenz Albula und Surses) per Initiative
dessen Abschaffung aus dem Schulunterricht gefordert wird. Sollte dies tatsächlich
eintreten, würde das Rumantsch Grischun nur noch in den zweisprachigen Schulen in
Chur, Trin und Domat/Ems unterrichtet werden. 16
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